
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2023/4/27 17Ob2/23b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.2023

Norm

ZPO §271

1. ZPO § 271 heute

2. ZPO § 271 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Für kollektivvertragliche Normen und anderes "inländisches Sonderrecht" gilt der Grundsatz iura novit curia

grundsätzlich nicht, fehlt es doch in diesen Bereichen an einer Verö9entlichung der Normen in einem amtlichen

Publikationsorgan.
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